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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §62 Abs4;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 62 heute

2. AVG § 62 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Bei der Geschäftszahl handelt es sich nicht um ein für die Quali8zierung einer Erledigung als Bescheid wesentliches

Merkmal. Das Fehlen der Geschäftszahl hat - ebenso wie die Nennung einer unzutre=enden Geschäftszahl (vgl. E 27.

November 2007, 2004/06/0062) - keinen EinAuss auf die Rechtmäßigkeit des Bescheides.Bei der Geschäftszahl handelt

es sich nicht um ein für die Quali8zierung einer Erledigung als Bescheid wesentliches Merkmal. Das Fehlen der

Geschäftszahl hat - ebenso wie die Nennung einer unzutre=enden Geschäftszahl vergleiche E 27. November 2007,

2004/06/0062) - keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit des Bescheides.
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